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V o r b e r i c h t 
 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2015 
 
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. 
Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im 
Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten 
darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und 
die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu 
erläutern. 
 
 
1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement 
 
Die Gemeinde Selfkant hat das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 
01.01.2009 eingeführt und damit die Kameralistik als bisheriges Rechnungssystem 
abgelöst. Die Umstellung auf die Doppelte Buchführung hatte zur Folge, dass 
nunmehr in der Haushaltsplanung als auch in der Rechnungslegung des jeweiligen 
Jahres das Ressourcenaufkommen vollständig aufgezeigt wird. Die Neuordnung des 
Haushaltsrechts ist zudem darauf ausgerichtet das Handeln unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Ressourcen auszurichten. Hierfür kann das Neue Kommunale 
Finanzmanagement Daten bereitstellen, die Entscheidungen von Rat und Verwaltung 
transparenter erscheinen lassen. 
 
Das Neue Kommunale Finanzmanagement soll und muss in der Zukunft verstärkt für  
Planungs- und Steuerungszwecke genutzt werden. Daher sind Ziele und 
entsprechende Festlegungen von großer Bedeutung. 
 
Am 18.09.2012 ist das 1. NKF – Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Kraft 
getreten, welches das bisherige NKF-Gesetz in einigen Teilen novelliert. Auf die 
wesentlichen Änderungen des NKFWG wird im Vorbericht zum Teil Bezug 
genommen.  
 
 
2. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF 
 
Ergebnisplan / Finanzplan 
 
Für jedes Produkt (Kostenträger) bestehen ein Teilergebnisplan und ein 
Teilfinanzplan. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan 
Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.  
 
Das Ergebnis im Gesamtergebnisplan (Summe aller Teilergebnispläne) ist 
vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung privater Betriebe. Der Haushalt 
muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist 
ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages 
der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des 
Haushaltsausgleichs gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der 
Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur 
allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Wird  
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bei  der  Aufstellung  der  Haushaltssatzung  eine  Verringerung  der  allgemeinen  
Rücklage  vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, d.h. der 
Kommunalaufsicht beim Kreis Heinsberg. 
 
Im Teilfinanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der 
Investitionen) dargestellt. Der Gesamtfinanzplan beinhaltet u.a. alle geplanten 
Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten 
Zahlungsvorgänge. Der Saldo verändert die Bilanzposten der „liquiden Mittel“ und 
veranschaulicht die Entwicklung der Bankkonten. 
 
Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst 
wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der 
Ansatz des Vorjahres aufgeführt.  Das Rechnungsergebnis 2013 wird noch nicht 
ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2015 die Aufstellung 
des Jahresabschlusses 2013 noch nicht erfolgt ist. 
 
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-
Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung: 
 

AKTIVA PASSIVA
Einzahlungen Erträge

Vermögen Eigenkapital
./. ./.

Auszahlungen Aufwendungen
Liquide Mittel Fremdkapital

Finanzrechnung Bilanz Ergebnisrechnung

Liquiditätssaldo Ergebnissaldo

 
 
3. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage 
 
Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der Haushalt in jedem 
Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die 
Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder 
übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und 
Verlustrechnung).  
 
Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als 
erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage 
gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Dabei kann die  
Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des 
Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der 
jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach 
dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).  
 
Ausgehend von der dargestellten Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung 
lag das Volumen der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Selfkant bei rd. 3,3 Mio 
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Euro. Dieser Betrag darf bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum 
Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden, ohne dass die Regelungen des 
Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zur Anwendung kommen. 
 
Für den Fall, dass der Fehlbedarf nicht oder nicht vollständig durch die 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist der restliche Fehlbedarf der 
allgemeinen Rücklage zur Last zu legen. Die Inanspruchnahme der allgemeinen 
Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Sollte die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr 
als ein Zwanzigstel (5 %) in zwei aufeinander folgenden Jahren notwendig sein, so 
besteht gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes. 
 
 
4. Übersicht über die Haushaltsplanung 2015 

 
Durch die Haushaltsplanung 2014 wurde erneut die Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage erforderlich und die Prognose für den 
Finanzplanungszeitraum (ausgehend vom Haushaltsjahr 2014) sah wiederum eine 
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 
1.723.050 Euro vor. 
 
Durch die verzögerte Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und die damit 
verbundene Fortschreibung des Eigenkapitals konnte u. a. die gesetzlich 
vorgeschriebene Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2015 nicht eingehalten 
werden. 
 
Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2015 und die mittelfristige 
Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2018 waren die Ergebnisse des 
Jahresabschlusses 2012, die Planung des Haushaltes 2014 sowie die vorläufigen 
Ergebnisse des Jahres 2014, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle 
und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden. 
Grundlage für mittelfriste Finanzplanung sind die Orientierungsdaten aus dem 
Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein 
Westfalen vom 01.07.2014. 
 
Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich 
maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2015 mit Erträgen aus 
Schlüsselzuweisungen rechnen. Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 
2015 ergibt sich jedoch eine Verschlechterung gegenüber dem im Haushaltsplan 
2014 kalkulierten Betrag für 2015 (siehe hierzu auch Punkt 4.1.4 Schlüssel-
zuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2015). 
 
Für den Anteil an der Einkommensteuer wurden die Festsetzungen des Gemeinde-
finanzierungsgesetzes NRW berücksichtigt. (siehe hierzu auch Punkt 4.1.8 
Gemeinedeanteil an der Einkommenssteuer).  
 
Im Ergebnis weist der Haushalt 2015 abermals ein negatives Ergebnis aus. Auch im 
Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 ist mit noch schlechteren Ergebnissen zu 
rechnen. 
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Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und 
Auszahlungen („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) für laufende Verwaltungstätigkeit 
eine gleichlautende Entwicklung. Hierbei ist für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 
jeweils mit einem Fehlbedarf zu rechnen. Bei dieser Prognose bleibt zu 
berücksichtigen, dass die Planungsgenauigkeit für die letzten beiden Jahre des 
mittelfristigen Planungszeitraumes abnimmt. So hängt beispielsweise die Höhe der 
Steuereinzahlungen von der konjunkturellen Entwicklung und den örtlichen 
Bedingungen ab. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 

 
4.1.1 Grundsteuer A 
 
Zum 01.01.2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 280 % auf 330 % 
angehoben. Mittlerweile ist bei einigen Kommunen in NRW die Anhebung des 
Hebesatzes auf 600 % durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich in erster Linie 
um Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden.  
 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
50.778 € 67.488 € 66.128 € 64.949 € 74.572 € 71.700 €

2015
83.600 €  
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Haushaltsjahr 

 
Ergebnis 

Saldo           
Finanzplan lfd. 

Verwaltungstätigkeit 
2015 -905.650 Euro  +318.550 Euro 
2016 -1.761.450 Euro  -1.251.750 Euro 
2017 -1.501.850 Euro  -1.045.750 Euro 
2018 -1.310.550 Euro  -850.650 Euro 
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4.1.2 Grundsteuer B 
 
Die Grundsteuer B hat eine stetig steigende Entwicklung gemacht. Zu Beginn des 
Jahres 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 445 % auf 530 % 
angehoben.  
 
Mittlerweile ist bei einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf 
über 800 % durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um 
Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden. Die Erhöhung des Hebesatzes 
wurde durch die Rechtsprechung als rechtskonform anerkannt. 
 
Sogar Diskussionen von einer Hebesatzanhebung auf 1.000 % sind in diesem 
Zusammenhang geführt worden. Zu hinterfragen ist jedoch, welche Auswirkungen 
ein hoher Hebesatz auf die demografische Entwicklung hat. 
 
 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.185.694 € 1.220.644 € 1.308.908 € 1.503.045 € 1.569.018 € 1.580.714 €

2015
1.869.800 €  
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4.1.3 Gewerbesteuer 
 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.513.133 € 1.730.165 € 1.897.560 € 1.214.875 € 1.581.822 € 1.219.780 €

2015
1.350.000 €  

 
 
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge zeigt, dass es sich hierbei um eine 
Ertragsart handelt, die am schwierigsten zu kalkulieren ist.  
Aufgrund bereits verbuchter Erträge sowie einer anzunehmenden positiven 
Entwicklung wird von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 1,35 Mio. Euro 
ausgegangen. 
 
 
4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 
 
Die Kommunen, deren eigene Steuerkraft nicht ausreicht, erhalten nach dem jährlich 
neu zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüssel-
zuweisungen. Dabei werden die Grunddaten, insbesondere die statistischen Daten in 
regelmäßigen Abständen aktualisiert.  
 
Aufgrund des  Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 sind die Schlüsselzuweisungen 
durch das Land Nordrhein Westfalen im Vergleich zum Vorjahr um 15.623,-Euro 
gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 
seit dem Jahr 2009. 
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Schlüsselzuweisungen von 2009 bis 2015 
 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.941.135 € 4.371.529 € 3.401.777 € 2.666.226 € 2.975.827 € 3.364.411 €

2015
3.348.788 €  

 
 
 
4.1.5 Allgemeine Investitionspauschale 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
343.547 € 336.764 € 339.418 € 361.342 € 385.406 € 460.302 €

2015
481.833 €  

 
Die Investitionspauschale wird ausschließlich für gemeindliche Investitionen 
verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des 
jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden. 
 
 
4.1.6 Schulpauschale 
 
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an 
gemeindlichen Schulen verwendet. Seit Jahren erhält die Gemeinde Selfkant in der 
Schulpauschale konstante Zuweisungen. 
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4.1.7 Sportpauschale 
 
Die Sportpauschale wird für in erster Linie für Instandhaltungsmaßnahmen an 
eigenen Sportstätten verwendet. Seit Jahren erhält die Gemeinde Selfkant in der 
Sportpauschale konstante Zuweisungen. 
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2015
40.000 €  

 
 
4.1.8 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
2.065.769 € 1.923.218 € 2.074.298 € 2.170.234 € 2.276.447 € 2.405.947 €

2015
2.322.600 €

 
Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein 
wichtiger Steuerertrag. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach 
Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden 
gebildet werden. 
  
 
 
4.1.9 Kreisumlage 
 
Die Kreisumlage setzt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Kreisumlage und 
der Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes zusammen. Weiterer Bestandteil 
sind die Umlagen für die Kosten der Kreismusikschule und des Kreisgymnasiums. 
 
Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Aufwandsposition im gemeindlichen 
Haushalt dar. Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 112,5 Mio. im Jahr 2014 
auf 118,5 Mio. im Jahr 2015, wobei in beiden Jahren eine Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage vorgesehen ist (2014 = 6,7 Mio., 2015 = 3,5 Mio.) 
Im Haushaltsplan 2015 wurde die allgemeine Kreisumlage für die Folgejahre 
basierend auf der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises eingeplant. Laut dieser 
wird die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2016 auf rd. 128 Mio. ansteigen.  
An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2015 neben den 
anderen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.547.690 € zu leisten. 
 
Auch bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2015 ein erneuter Bedarfsanstieg von 
20,74 Mio. € auf 21,65 Mio. € zu finanzieren, der nur von den Städten Übach-
Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selfkant und 
Waldfeucht zu tragen ist. (die anderen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt). Der 
gemeindliche Anteil ist mit 1,72 Mio. € ermittelt (Vorjahr 1,69 Mio. €). 
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Entwicklung der Kreisumlage  
(Allgemeine KU + Jugendamt + Kreisgymnasium + Kreismusikschule) 
 

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014
5.329.581 € 5.860.002 € 5.608.790 € 5.288.750 € 5.029.421 € 5.205.222 €

2015
5.315.493 €  

 
Die Bemühungen des Kreises Heinsberg zur Stabilität bzw. Reduzierung der 
Kreisumlage sind weiterhin kritisch zu verfolgen. 
 
„Finanzierung“ der Kreisumlage im Jahr 2015 

 

4600000

4800000

5000000

5200000

5400000

5600000

5800000

6000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 €3.348.700   €83.600  

 €1.869.800  

 €13.393  

100 % der Schlüsselzuweisungen

100 % der Grundsteuer A

100 % der Grundsteuer B

0,99 % der Gewerbesteuer

 
 



- 20 - 
 

4.1.10 Gewerbesteuerumlage 
 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
59.490 € 100.215 € 209.178 € 116.521 € 100.870 € 101.000 €

2015
112.500 €  

 
Von der Gewerbesteuerentwicklung ist auch die Entwicklung der Gewerbesteuer-
umlage betroffen, so dass analog zur Planung der Gewerbesteuererträge eine 
Veränderung erwartet wird. 
 
 
5. Jahresabschluss 2013  
 
Die Jahresabschlussarbeiten 2013 werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2015 
abgeschlossen sein. Zeitgleich soll der dazugehörige Bericht aufgestellt werden. Aus 
diesem Grund ist dem Haushaltsplan 2015 der Jahresabschluss 2012 beigefügt.  
Der Jahresabschluss 2014 soll im vierten Quartal 2015 festgestellt werden, so dass 
von dort an alle Jahresabschlüsse aufgearbeitet worden sind. 
 
 
6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage 
 
Die Ausgleichsrücklage ist laut Planung im Jahr 2014 komplett in Anspruch 
genommen worden. 
 
Am 28.09.2012 ist das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Gesetz- und 
Verordnungsblatt NRW verkündet worden. Die Novellierung des Gesetzes sieht u.a. 
vor, dass im Jahresabschluss 2012 rückwirkend die Jahresüberschüsse der Vorjahre 
des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen, soweit 
die Ausgleichsrücklage nicht ihren Höchstbestand von einem Drittel des 
Eigenkapitals erreicht hat. 
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Bei einer Drittelung des Eigenkapitals unter der Berücksichtigung des 
Jahresabschlusses 2009 liegt der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage bei rund 15 
Mio. Euro.  
Gemäß der Beschlussfassung des Rates wird der Jahresüberschuss aus dem Jahr 
2009 in Höhe von 499.007,06 Euro im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 
der Ausgleichsrücklage aus der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt. 
 
 
7. Gesamtergebnisplan 
 
7.1 Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2015): 

 
 

 
 
 
 
Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 
ca. 6,05 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (35 %) im Haushalt 
dar. Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ findet sich im Produktbereich 61 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“. 
 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe 
von insgesamt rd. 4,8 Mio. Euro gerechnet (28 %). Hiervon entfallen rd. 3,3, Mio. 
Euro auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 61 „Allgemeine 
Finanzwirtschaft“). 
 
 
 

35,41% 

28,22% 

19,74% 

6,59% 
2,75% 

5,41% 0,09% 

1,79% 

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Aktivierte Eigenleistungen

Finanzerträge

 
 



- 22 - 
 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 
Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,37 Mio. Euro gerechnet    
(20 % Anteil an den Gesamterträgen). Schwerpunkte stellen die Erträge der 
Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 53800)  mit  1,85 Mio. Euro 
sowie  Abfallwirtschaft (Produkt 5370) mit 598.000Euro dar. 
 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Der Planwert liegt für 2015 bei 1.126.050 Euro. Größte und auch für den Haushalt 
2015 entscheidende Teilposition ist hier das Liegenschafts- und Gebäude-
management (Produkt 1114) mit ca. 1,09 Mio. Euro. Hier werden Erträge durch den 
Verkauf von Gewerbeflächen in Tüddern und Heilder (am Kreisverkehr) generiert. 
 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Für 2015 wird mit Erträgen von ca. 470.000 Euro gerechnet. Davon entfallen rund 
172.000 Euro auf die Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber. 
 
 
Sonstige ordentliche Erträge  
 
Unter dieser Position mit rd. 925.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für 
Strom, Gas und Wasser eingenommen (ca. 461.000 Euro). Außerdem sind hier die 
ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (ca. 432.000 Euro) enthalten.  
 
 
Aktivierte Eigenleistungen 
 
Bei diesem Ertrag handelt es sich um die von der Gemeinde Selfkant mit eigenem 
Personal selbst erstellte und aktivierbare Leistung für den Bau des 
Feuerwehrgerätehauses Havert-Schalbruch auf Basis des eingesetzten Personal-
aufwands. 
 
 
Finanzerträge  
 
Die Finanzerträge mit 306.500 Euro (2 % Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten 
hauptsächlich die Gewinnanteile an den Kreiswerken mit geschätzten 149.500 Euro 
und am Verbandswasserwerk Gangelt mit geschätzten 145.000 Euro. 
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7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2015): 
 

 
 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe 
von rd. 3,97 Mio. Euro (22% Anteil (Vorjahr: ebenfalls 22%) an den 
Gesamtaufwendungen) die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den 
Transferaufwendungen) dar.  
 
Nach den Grundsätzen des NKF sind auch die Aufwendungen für die 
Pensionsrückstellungen der Beamten zu veranschlagen. Die Höhe wird nach einem 
fortzuschreibenden versicherungsmathematischen Gutachten für die Entwicklung 
der Pensionslasten ermittelt. Der Aufwand 2015 für die Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen beträgt rd. 120.000 Euro. 
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltungen 
und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, 
Lernmittel etc. 
Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2015 sind hiernach mit rd. 3,5 Mio. Euro 
veranschlagt (20 % Anteil (Vorjahr: 19%) an den Gesamtaufwendungen). Die 
größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten 
Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung. 
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19,58% 
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Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen
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Bilanzielle Abschreibungen 
 
Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Gebäude, 
Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im 
NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je 
Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Den 
geplanten Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.991.800 Euro (11 % Anteil an den 
Gesamtaufwendungen) stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für 
Zuwendungen, Beiträge sowie sonstige Sonderposten gegenüber.  
 
 
Transferaufwendungen  
 
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 7,4 
Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen 
Haushalt (40 % der Gesamtaufwendungen).  
Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 5,3 Mio. auf die Kreisumlage für den 
Kreis Heinsberg. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die 
Umlage an den Real-, Haupt- und Gesamtschulzweckverband mit  1.016.791 Euro 
dar.  
Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2015 ein Aufwand in Höhe von 
111.200 Euro anfallen.  
 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. 
Euro handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen 
speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen 
Datenverarbeitung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).  
 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 41.400 
Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kredite. 
Die neu aufzunehmenden Kredite wurden ab dem jeweiligen Folgejahr mit einem 
Zinssatz in Höhe von 2% p.a. berücksichtigt. 
 
 
7.3 Jahresergebnis 2015 (Gesamtergebnisplan) 
 
Der Ergebnisplan des Haushaltsplan 2015 schließt mit einem Jahresfehlbedarf in 
Höhe von -905.650 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsjahr 2014 
vollständig aufgebraucht sein. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt 
im Jahr 2015 2,26%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2016 durch den 
voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.761.450 Euro eine Verringerung der 
allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,50% ausgewiesen. Für 2017 ist die Entnahme 
aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.501.850 
Euro auf 4,02% gefallen und für das Jahr 2018 beträgt der Fehlbetrag -1.310.550 
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Euro. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage für 2018 beläuft sich schließlich 
auf  3,65%.  
Der Haushaltsplan überschreitet die 5% Hürde in keinem Jahr und löst keine Pflicht 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus. Die Eigenkapitalent-
wicklung wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2012 vorgenommen.  
 
 
8. Finanzplan 
 
Erläuterungen zum Finanzplan: 
 
Der Finanzplan 2015 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und 
Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem 
geplanten Stand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.209.373 Euro ab.  

 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Es wird mit Einzahlungen (Zuwendungen) in Höhe von 2.003.700 Euro geplant. 
 
 
Investitionstätigkeit 
 
Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro. Neben den 
Maßnahmen aus dem Hochbaubereich werden weiterhin schwerpunktmäßig 
Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept durchgeführt sowie die 
Erneuerung der Bergstraße in Hillensberg umgesetzt.  
Darüber hinaus sollen die drei Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Ausbau des 
westlichsten Punktes im Jahr 2015 fertiggestellt werden.  
Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten wurden Verpflichtungsermäch-
tigungen für die Folgejahre in Höhe von 2.290.000,- Euro veranschlagt. 
Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte für 2015 können dem 
Teilfinanzplan B entnommen werden. 
 
 
Kredite 
 
Im Jahr 2015 werden Kredite für Investitionen aufgenommen werden müssen.  
 
Der Kreditbedarf der Gemeinde Selfkant errechnet sich gemäß der 6. Handreichung 
für Kommunen wie folgt: 
 

 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit 3.523.300 € 1.283.200 € -  €        -  €        
abzgl. Rückflüsse von Darlehen -  €             -  €             -  €        -  €        
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit 318.550 €    -  €             -  €        -  €        
zzgl. ordentliche Tilgung (w enn Saldo lfd. Verw .tätigkeit positiv) 107.000 €    -  €             -  €        -  €        
abzgl. investive Ausz. GWG unter 410,- € 53.000 €       38.000 €       38.000 € 38.000 € 
=  Kreditermächtigung 3.258.750 € 1.245.200 € -  €        -  €        
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Tilgung der Kredite 
Die Tilgung der neu aufzunehmenden Kredite wurde ab dem jeweiligen Folgejahr mit 
1% p.a. berücksichtigt. 
 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur 
Liquiditätssicherung aufnehmen. Analog zum Vorjahr wird der  Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2,5 Mio. festgesetzt.  
 
 
Steuersätze für die Gemeindesteuern 
 
Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2015 durch eine 
Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:  
 
 Grundsteuer A   =  330 v.H. 
 Grundsteuer B   =  530 v.H. 
 Gewerbesteuer  =  420 v.H. 
 
 
 

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für 
das Jahr 2015 

 
1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen 

durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW) 25.02.2015 

2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den 
Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW) 25.02.2015 

3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an 
den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW) 26.02.2015 

4. Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant, dass der 
Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der 
Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten wird (§ 80 Abs. 3 GO NRW) 

08.03.2015 

5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO 
NRW)  09.-28.04.2015 

6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den 
Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW  09.-23.03.2015 

7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im 
Haupt- und Finanzausschuss  (§ 59 Abs. 2 GO NRW in 
Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)  

22.04.2015 

8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen  
(§ 80 Abs. 4 GO NRW) 28.04.2015 
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9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken 
 
Der Haushaltsplan 2015 ermöglicht der Gemeinde Selfkant das gemeindliche 
Geschehen noch weiterhin selbst zu steuern und sich hiernach weiter auszurichten. 
Die Erstellung des Plans ist wiederum von einer Vielzahl negativer als auch positiver 
Entwicklungen geprägt. 
 
Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 erhält die Gemeinde rd. 116.000 
Euro geringere Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung, 
ausgehend von 2014, vorgesehen waren.  
Die Aufwendungen für den umlagefinanzierten Kreis Heinsberg in Form der 
Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 110.000,- Euro weiter angestiegen 
und werden für den mittelfristigen Planungszeitraum analog zur mittelfristigen 
Finanzplanung des Kreises fortgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Kreisumlage 
von 2015 nach 2016 um ca. 281.000 Euro steigen wird. 
Die Entwicklung des Kreishaushaltes muss auch weiterhin kritisch beobachtet 
werden. Die eigenen Konsolidierungsbemühungen dürfen nicht durch höhere 
Befrachtungen wirkungslos werden. 
 
Die Personalaufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2015 angestiegen. Dies ist 
in der Hauptsache durch Tariferhöhungen und der Einstellung von zusätzlichen 
Kräften für die U3-Betreuung zu begründen.  
 
Für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und deren Bausubstanz und für 
die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze wurden die 
bereitgestellten Mittel auf ein Mindestmaß reduziert und sich an den Gegebenheiten 
des Vorjahres orientiert.  
 
Der Fehlbetrag 2015 und auch die Fehlbeträge in den Folgejahren sind kein 
zufriedenstellendes Ergebnis. In den Haushaltsplanarbeiten wurden alle Ansätze auf 
ihre momentane Erforderlichkeit überprüft. Die benötigten Aufwendungen setzen die 
Verwaltung in die Lage alle ihre notwendigen Aufgaben zu erfüllen. Das weitere Ziel 
der Haushaltskonsolidierung ist damit nicht erledigt, da es erforderlich ist, alle 
gemeindlichen Leistungen auf ihre Notwendigkeit zu hinterfragen.  
 
Die benötigten investiven Auszahlungen und die damit verbundenen Investitionen 
sind für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur erforderlich. Hier 
werden u.a. die Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept sowie die 
Erneuerung der Bergstraße in Hillensberg umgesetzt.  
 
Die Haushaltskonsolidierung hängt von vielen Schritten ab. Grundsätzlich ist es 
wichtig, die zukünftigen Investitionen auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen, denn 
langfristig werden hier Aufwendungen für Abschreibungen, Instandhaltung,  
Bewirtschaftung und evtl. Personal anfallen, die den Haushalt belasten. Es wird 
zukünftig kein Ermessensspielraum bei freiwilligen Investitionsmaßnahmen mehr 
vorhanden sein.  
Das Hauptaugenmerk muss darauf liegen, die Vermögensgegenstände, die man 
bereits hat, in einem ordnungsgemäßen und zufriedenstellenden Zustand zu 
erhalten. 
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Wie bereits zu den Erläuterungen bei der Grundsteuer A und B ausgeführt, sind 
Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A auf 600 Prozentpunkte und bei der 
Grundsteuer B auf über 800 Prozentpunkte in einigen Kommunen in NRW schon 
durchgeführt worden. Bei diesen handelt es sich um Kommunen, die sich im 
Stärkungspakt befinden. Stärkungspaktkommunen erhalten zusätzliche finanzielle 
Hilfen durch das Land NRW. Die drastischen Steigerungen der Hebesätze lassen 
auch den Durchschnittshebesteuersatz der einzelnen Steuerart in NRW anschwellen. 
 
In die Gesamtbetrachtung müssen auch die bisherigen Pflichtaufgaben mit 
einbezogen werden, denn die Art und Weise wie solche Aufgaben angeboten bzw. 
erledigt werden, könnte noch mögliches Einsparpotential enthalten.  

 
Eine Haushaltskonsolidierung ist nach derzeitiger Einschätzung nur mittel- bis 
langfristig möglich, wenn sich die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Selfkant in 
Form der Schlüsselzuweisungen erheblich verbessert bzw. sich Umlagebelastungen 
(insbesondere die Kreisumlage) verringern und eine deutliche Reduzierung der 
Investitionstätigkeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht werden kann.  
 
Die Entscheidung zur Steuererhöhung ab dem Haushaltsjahr 2015 ist aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht (und so ist das NKF konstruiert) keine Entscheidung 
gegen die Bürger der Gemeinde Selfkant, sondern für die Bürger und die 
nachfolgenden Generationen in der Gemeinde Selfkant, da der bereits begonnene 
Prozess des Eigenkapitalabbaus deutlich abgemildert werden muss. 
 
Das, was die Gemeinde Selfkant an Mitteln benötigt, kann nicht aus eigener Kraft 
erspart werden. Es gilt einen Spagat hinzubekommen, der sowohl der 
Leistungsfähigkeit der Bürger einerseits als auch den Interessen der Gemeinde 
Selfkant (in Form ihrer Daseinsvorsorge) andererseits Rechnung trägt. 
 
Damit einhergehend sind Verwaltung und Gemeindevertretung in der Pflicht, der 
Bevölkerung deutlich zu machen, dass die Gemeinde Selfkant ihr Eigenkapital 
kontinuierlich abbaut bzw. Fehlbeträge/Verluste erwirtschaftet, die nicht aus eigener 
Kraft aufgefangen werden können und sich letztendlich zu Lasten aller entwickeln. 
 
 
 
10. Definitionen Ergebnisplan 

a) Ordentliche Erträge  
 
Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO 
(Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie 
Vergnügungssteuer und Hundesteuer gebucht.  
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Hierzu zählen beispielsweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. 
 
 
Sonstige Transfererträge  
 
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, welche die Gemeinde 
ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., 
werden als Transfererträge ausgewiesen. 
 
  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. 
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie 
zweckgebundene Erträge erfasst. 
 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus 
Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu 
Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese 
als Erträge hier auszuweisen.  
 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde 
aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese 
vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.  
 
 
Sonstige ordentliche Erträge  
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht 
speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. 
ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der 
Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer 
nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen. 
 
 
Aktivierte Eigenleistungen  
 
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt 
deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die 
Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von 
Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. 
Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw. 
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b) Ordentliche Aufwendungen 
 
Personalaufwendungen  
 
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und 
tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von 
Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge 
einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte zählt auch zu dieser Position.  
 
 
Versorgungsaufwendungen  
 
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des 
ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch 
Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. 
Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch 
zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für 
Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.  
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln 
(„Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich 
zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, 
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung 
(inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des 
Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.  
 
 
Transferaufwendungen  
 
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an 
Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei Transfers an natürliche Personen 
(Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei 
Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein.  
Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a. Zu der Position zählen 
auch Umlagen ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur 
Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels, z. B. die 
Kreisumlage.  
 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den 
anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den 
außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige 
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme 
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von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge 
und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.  
 
 
Bilanzielle Abschreibungen  
 
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, 
wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des 
angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und 
hier auszuweisen.  
 

c) Finanzerträge / Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen  
 
Finanzerträge  
 
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen 
sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.  
 
 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
 
Hier sind im Wesentlichen die  Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 
auszuweisen.  
 

d) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen  
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind 
entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und 
Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. 
Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, 
sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt 
werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten einer 
Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögens-
gegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig 
erfolgen.  
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